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fert uns a.uch Mino a ein vollständig erhaltenesExemplar, anhe­
'bend Lall{WV TWV 'AIlOPToV Mewwav KaTolKouVTWV (Annali a.
0.), und'von dem dritten Mitglied der amorginiscbenTripolis1,

dem von Naxiern gegründetenAr k esi ne stammen die beiden
grossenBruchstückeBeR. a. O. n. 9 und 10, bei derenletzterem
auch Reste des Praeskriptserhaltensind11.

Gemeinsam ist allen uns bekannt gewordenen Trostbe­
schlüsseneine gewisse kleinbürgerliche Geschwätzigkeit,welohe
von den knappenund massivenFormen althellenischerKanzlei­
sprachewunderlich absticht, und ein in grobe Stillosigkeit aus­
artender,oft völlig barbarisoherSohwulst, welohet' nns lebh'aft
an die ödestenLeistungen der sogenanntenzweitenSophistik er­
innert. Vortrefflich erhaltene Musterstücke liefert uns aUS8er
Amorgoll besondersOlbia (über welche unten); aber die amor­
ginischen Dekrete müssenwegen ihres einzig daatehendensenti­
mental-rührseligen Tones, welcher mit geradezu erstaunlichem
stilistischen Unvermögengepaartist, vor allen anderenumlßr In­
teresseerregen. Wir haben das Gefiihl, dass derlei an moderne
LeiohenradengemahnendeFloskeln nicbt auf griechischen�M�a�r�~

mor, sondernnur auf Papier gehören; und den uugriechischen
Cha.raktererhöhen aussarden Formen des Praeskripts und der
Subskription11 die öfters vorkommendeAnwendungdes römisohen

1 Dassin BCH. n. 2 Z. 11 diese,und nioht etwadie syrischeStadt
diesesNamens, gemeint ist. hat Homolle a. O. S.578 A. 1 gegen den
Hrsg. zweifellos richtig bemerkt.

II Z. 2 XHCINANTANAMoprONKATOIKO kann man, sofern es
einigermassenrichtig gelesenist, .doch kaum andersals NaE{U/v TÜlV
•ApK€]OWlXV Tav 'AlloPYoV KlXTOIl(O[OVTu/V lesen. Freilich ist dasdorische
Tav unglaublich (alsovielleicht' ApK€OWlXV 'tflv E.V'Af.lOPYÜI?), bedenklich
auchdieAbweichungvon der gebräuohliohenundnatürlichenStellungder
Ortsnamen.Schwervers.tändlichist derEinfall desHrgs., XHI:INAN als
NA:::IQN zu lesen,ebensoseineBemerkung,' ApK€a{vTJV ginge nicht an,
weil dann ein 'AlloPy{av erforderlioh·sei. Es heisst doch fast regel­
missig(s.o.)'AIiOPTOVAlyuiATJv, 'Af.l0PToV M€lVwav, ja. in denMitth.
XI 8.112 veröffentliohten(a.uch wohl erst dem 3. Jhd. n. eh. angehö­
renden)Bruchstückeauch NaE{U/v 'tÜlV 'AIiOPYoV 'ApK€G1VaV oll<ouv­
Tu/V, - In den Dekretenvon Arkesine im BCH. a.. O. n. 8 (Z. 6. 10.
18. 20), n. 9 (Z. 34) n. 10 (Z. 26) heisstes des örtern ö bflli0\:' ApKE­
OWEU/V mtd 1'1 1t'o).t\: 1'J ' ApK€G1V€WV; im Praeskriptdes leider ganzver­
stümmeltenTrostdekretsa. O. n.17 steht �~�b�o�E ¬�V 'tfl ßouAfl Kai 'tÜl !lfu.tU/.

8 Vgl. Swoboda,Grieoh. Volksbesohl.S. 185ff.
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Kalenders und der Datirung nach den Namen der Consuln1. End­
lich stört mehrere Male den offiziellen Charakt:er des Dekrets
das über ihm dargestellte sogenannte Todteumahl z, welches der
privaten Grabstele zukommt: die Herkunft der Dekrete von den
Gräbern der Geehrten ist also auch hier deutlich.

Der Inhalt dieser Dekrete ist - vom Praeskript und Sub­
skription hier abgesehen im Allgemeinen folgender. In einem
langen, öfters von übeln Anakoluthen ganz aus den Fugen ge­
brachten Vordersatze werden die Vorzüge und Verdienste des
oder der Verstorbenen, als nahe Verwandtsohaft mit angesehenen,
um das Gemeinwesen verdienten Leuten, biederer, 'bez. keuscher
Lebenswandel, allgemeine Beliebtbeit in Folge volksthümlichen,
gewinnenden Wesens, wohl erzogene Kinder ll gepriesen. Der
Nachsatz enthält die dem Heros, bez. der Heroine zuerkannten
Ehren: znnächst offizielle Tröstnng der (stets namentlioh aufge­
führten) Hinterbliebenen, ja auch der Freunde", Leiohenbegäng­
niss unter Betheiligung der gesammten Bürgerschaft, Verkündigung
der Bekränzung des Heros oder der Heroine (mit golde'nem Kl'anze)
bei den alljährlichen Festspielen.

1 Vgl. Athen. Mittb. I 8.349 n.16 X 8.121. BOB. &. O. S.574.
587 (= Mitth. I S.348 n.15).

2 Ausdrücklich erwähnt bei Ross n.121. Mitth. X n.19-21; dass
sich ein Relief auch über mehreren der andern Dekrete befunden bat,
ist kaum zu bezweifeln.

8 Interessant ist diese geßissentliche Bervorhebung, dass die ver­
storbene Person der wichtige!! Pflicht der Kindererziehung genügt habe:
Ross n.122 dVflp dE16"oTo~ Kai "'€KVOTp6qlO~. BOH. n.2 Z.22f. d'ltoAl­
AOt'lt€ bt Tf,j 'ltaTp{Ol €OT€vij TlKva .. ~auTf,l Ö/lO{OU~. vgl. n. 9 Z. 5 f.
Mitth. I n. 16 Z. 11 KaAAIT€Kv{a; einfache Erwähnung des Vorhanden­
seins von Kindern ist so regelmässig, dass man aus dem Schweigen in
dem musterhaften Dekret Annali 1864 und wohl auch Mitth. X n. 21
schliessen muss, dass die Verstorbene kinderlos war. Die 'A9t'!vmov Il
S.408 Geehrte star:b wohl als Jungfrau. - In einem unsern Amorgi­
nischen Dekreten sehr ähnlichen Ehrendekret von 8yros für eine ver­
storbene vornehme Bürgerin, das ebenfalls wohl demS. Jhd. angehört.
(beachte auch die vulgäre Form €Ol1XJ1/lovav Z. 3 und dqllOIill; Z. 4),
CIG. 11 add. 23471, wird die Aufzählung der politischen Verdienste
der VerstorbeneD Z.8 sebr charakteristisch mit den Worten i) Kai T€­
KV0 TP0 <p t1 <1 a l1a abgeschlossen.

• Hiermit llchliesst das Dekret BCH. n.1 merkwürdiger Weise
schon ab; es ist auf 153 n. Ch. datirt und mag zu d~m ältesten Stücken
gehören.
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Die Verfasser der Dekrete, wahrscheinlich gewöhnlich Freunde
des Verstorbenen, haben offenbar in der Aussohmüokung der Rede
mit empfindsamen Floskeln und imposanten Bildern gewetteifert,
und eil ist immerhin bemel"kenswerth, dass eille Analyse der 4
am volhltändigsten ausgebildeten lind erhaltenen, zwischen 150
und 250 n. Ch. verfasIltenExemplare 1 ein Wachsen der senti­
mentalen Phraseologie ergibt.

Wir heben nun einige Proben aus. Besonders gern wird
llervorgehoben, dass der oder die Todte • in der Bliithe des Alters',
welche zu (vielen schönen Hoffnungen' berechtigte, <plötzlich
dahingegangen> oder< vom unerbittliohen Sohicksal plötzlich hin­
weggerafft worden ist', den Hinterbliebenen - die El'wähnung
unmündiger Kinder oder gar eines Säuglings erhöht die Rüh­
rung <schwer verwindbares' oder auoh <untragbares Leid
zurücklassend'. Auch das Vaterland trauert regelmässig j dooh
einmal (ist die gesammte Stadt, die unmündigen Kindohen nicht
ausgenommen, verstört wegen des Verlustes ihrer sehönsten
Zier'll.

Jedooh alles übertrifft an lyrischem Schwunge, freilich auoh
an Unsinn ein theilweise unübersetzbarer Vergleich aue dem spä-,
ten Dekret von 242 n. Ch. (Z. 8 :ff.): WO"1T€P Mvbpov tl!J.€POV,
€ö9aAE~, uno nV€u!J.aToc;; tKP€1Z:w8€v Enl Tilc;; Tf:lC;; ln€O"€v, OÜTWC;;
Kai b Kp6vLO~ (der Verstorbene) !J.01PlbiwC;; ltnEl1e E1TI Ti)v
n€1Tpw!J.EVt}V aOTtu el!J.ap!J.Evl'jv. Diese wie die sogleioh
(Z. 13) folgende Floskel Z:~(fac;; Enl 1TIlVTa TOV Tfic;; twf:lc;; aUTO\)
Xp6vov KOl1!J.iwc; T€ Kai !J.€TaAo<pp6vwc;, iliC;; (Xv et1Toi TlC;;, nav­
KaAAll1TOC;; l1TE<pavoc; TOU tblou TEVOU';;, T€Vll!J.€VO<;; lEp6<;; TE Kal
€unp€1tIl<;; avflp sind des Geistes Kinder, weloher die e'lttTa<pLOI,

1 Annali 1864 S.96ff. (Minoa: nach der Sohrift sicher aus dem
8. Jhd.), BCH. 1891 n.t. 2 (Aigiale: n.l 168 n. Cb., n.2 eine Gene­
ration spiiter). 9 (Arkesine: 242 n. Ch.).

i Annali Z.19ff. alqlViblOv EEEAijAUGE TOO ~{ou €v TW aKJ.ll1IOTO:rW
KaAAou~ KaI t'tAtKia~ - vgl. BOB. n. 1 ~. 2lf. n.2 Z.9f. n. 10 Z.14f.
Mitth. I n. 16 Z.4. X n.21 Z.6f. Ross n.120. 1tOAAWV ouv EA1tibwv
d:ruGwv Kai Til~ 1taTp{bo~ t'tIlWV aUTil~ dljletPllllEvll~ Ann. Z. 27 f. mEV-
'Go~ buo1tapllToPllToV .• KaTaA11tOOOU ibo Z. 22, 1tEVeO~ dTAllTOV KI&Tl1At­
mbv usw. BCH. D. 9 Z. 12. - KaTaAtmlJv TEKva BOB. n. 1 Z. 24. Kai
gTepov 01tOIld,oTtoV und vflma KaTaÄtmllV Ta TEKVa n. 9 Z. 6 f. - n. 2
Z. 16f. ouvKEx,UTa{ Te 11 1tdl1a 1IfJ.wv 1tOAt~ o~v KaI T01~ vll1tiot~, TO "aA­
AtOTov EauTfi.;d1to~EpÄllKula 1tpoox'llfJ.a.
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trnK~b€lOt, 8pflvOl und p.OVqJbUXl der Sophisten des 2. und 3. Jahr­
hunderts gesohaffen bat 1.

Aber hiermit endet der rhetol'isohe Thai! der Dekrete nooh
nioht; denn bei dem eigentlichen Kernpunkt, d. h. bei den dem
Verstorbenen zuerkannten Ehren glücklich angekommen, begnügen
sie sich gemeiniglioh nioht, die officie lle Trö stu n g der Hin­
terbliebenen einfach zu verzeichnen, sondern zur grösseren Zier
werden auch die angewandten Tro s tg tÜ n d e angeführt. Nun
gehört zu den am reiohsten und liebenswürdigsten a.usgebildeten
Vorwürfen der antiken Populär-Philosophie die Tröstung des Men­
sohen über den Tod geliebter Personen und eine ganze Litteratur
von Trostsohriften lieferte Trauernden und zum Trösten Berufenen
ein Heer von Trostgründen, von den naivsteu und trivialsten
Gemeinplätzen bis zu den erhabensten philosophisohen Betraoh­
tungen. In zahlreichen gieohischen Grabschriften finden wir deut­
liche Anklänge an jene volksthümliche Litteratur, welohe zu
sammeln sich reioh verlohnt. Von den amorginischen Kleinbür­
gern werden wir nach unseren bisherigen Erfahrungen niohtmehr
als das Gewöhnlichste erwarten, und so finden wir denn auch
ihren philosOIJhis(1hen Horizont wieder mit dem der sophistisohen
Leichenreden ihrer Zeit abgesohlossen. <Mit Würde J oder Cmass­
voll' sollen die Hinterbliebenen <den Sohicksalsschlag tragen>
sO heisst es übrigens stehend a.uch in den sonstigen Trostdekre­
teD - C im Bewusstsein, dass das a.llen Menschen verhängte Schick­
sal unerbittlich ist' oder (wie im Dekret von 242 n. eh. beredter
ausgeführt wird) C dasB weder mit Geld nooh mit Sohmeiohelwor­
ten noch mit flehentlichen Bitten nooh mit Thränen der Mensch
die vom Schioksal gezogenen Sohranken zu übersohreiten je ver­
mögen wird '. Endlich wird auch einmai die Varia.tion eingelegt,
di~ Kinder der Verstorbenen seien zu ermahnen, sioh ihre Mutter
zum Muster zu nehmen 2.

1 Ich habe diese Deklamationen Leipz. Stud. IX (aon801ationu"~

•.• historia critiea) S. 91 ff. zusammengestellt.
2 BeH. n. 1 Z.31 qJEPW (1\JVIJ.E't'pW~ (wohl st. J1ETp(w~) Ta Tfl~

A.Uirl1~ (wohl 8t. TUXI1~), dMTac,; 6n d1rlxpalTI1T6c,; €(1T1V ii €'ltl miVTWV
dv6pul'lt:wv lbP10l1EVl1 J,lolpa. Vgl. n. 3 Z. 30 f. n. 10 Z. 22 f. :M1ttb. X
n.21 Z. 13f. Annali Z,43 J,lETp(Wc,; qJ€ptV 1'0 lY\JVßEßl1K6c,;, f1ll[6T]a[c,; <STt]
- so zn ergänzen - 'ltdlYtv ii aÖTlt 1'00 ß{O)) KEKopwTal nA.EUTn. BCH.
n.9 Z.29f. TEvva{wc,; qJEp1V TO lYtJvßdv, elMTac,; 6Tt OÖTE xpnf.lMtv OllTE
'KoA.a.'Kela OilTE bCEn:{a OÖTE M'KpUlYtv.d[v6pWiroc,;] - so zu ergänzen
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Binter allen diesen sohönen ~der wenigstens grossen Reden
steokt, wie ~r aus manohen Anzeichen sohliessen müssen, reoht
wenig wirklicher Ernst. Sohon das Aeussere dieser kleinen Denk­
mäler, d,ie läderliohe Schrift, die verwahrloste n,echtsohreibung
und Vulgärformen wie ~POllV, OUTllTEpav, TEVaj.l.EVO~ 1 lassen be­
deutungslose Alltagswaare erkennen i dringt man in den Inllalt
ein, so wird man in dieser Beobaohtung bestärkt. Lässt man
aooh wie billig alle hBheren Anforderul)gen bei Seite, so muss
man doch urtheilen, dass die überall zu bemerkende Abwesenheit
grammatischer Durchbildung, welche auf barbarischem Gebiete
nichts Befremdlieheshii.tte, inmitten der griechisohen Welt eini­
germassen erstaunlioh ist. Höchst elend stilisirt und stellenweise
Bogar ganz unverständlioh mÜSBen wir fast sämmtliche uns ill
guter Erhaltung vorliegende Dekrete nennen 8, und es bleibt nur
zu erwägen, ob niobt hier und da aUBser den Verfassern auoh
die Steinmetzen und die modernen Absobreiber verantwortlioh zu
maohen seien. Endlioh. aber haben die ärmliohen Inselstädte für
dle Geehrten· aU8ser den Phrasen offenbar nichts übrig gehabt:
weder für die Herstellung der Stele noch für den goldenen Kranz
werden je Gelder ausgeworfen, woraus wohl zu schliessen ist,
d'ass beides VOll delI Hinterbliebenen bezahlt wurde Bj ganz ver­
einzelt erscheint Mitth. X n. 21 die Zuerkennung von etwas mit
Händen Greifbaren, nämlich einer Stelle für das Grab, welche
auoh in zwei Trostbeschlüssen von Neapel allsgewol'fen wi rd 4.

Eine ähnliche Beliebtheit und Ausbildung wie in den klei­
neu amorginisohen Gemeinwesen hat die in Rede stehende Art
von Volksbesoblüssen in einem der entlegensten und gefährdet­
sten Vororte des Griecllenthnms gewonnen, in der milesischen
Kolonie Olbia. Es ist kein Zufall, dass die beträchtliche Reihe
der ganz oder im Wesentlichen erhaltenen Exemplare aus dieser

1i]c; dllaPIlEvllC; öpov U1TEpßflvQl buvl'I6floETai 1TOT€. - Ermahnung
zum Nacheirern: n. 2 Z, 29 f.

1 ROllS n.122. 121. BOH, n. 9 Z. 16.
il s. Ross n. Ü!l. ·122. 'Aaflvatov II S.408. BOH, n. 1 Z.U'I-27.

n.2 Z. 18f. (mit Vergleichung von'AaItVllIov Z.8r. und AHtth. X n.21
Z. 7f., auch I n. 16 Z. 5 r. etwa ... [T]E 1Tap' aOT~C; blllvEKWC; Cj>lAciyaGov
Kai EoepyeTIKov, aAA[ä] Kai -ro a'ITo mxpGEvlac; d},OlböPllTOV Kai a.yvov
IlETa miollC; aiboOc; [nGoc;] zu lesen). n.9 Z. 5ff.

S Dies hat schon Weil, Mitth. I S. 348 angemerkt.
4 ClGSI. n.758. 760: s. u.
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Stadt! unzweifelhaft wieder dem 2. und' 3. Jahrh. n. eh. ange­
hört; I1hneln sie doch denen von Amorgos in der Gesammtfassung
wie in Einzelheiten so augenfällig, dass wir auch ohne die Füh­
rung epigraphischer Anzeichen die Kinder eines Geistes a~ch

einem Zeitalter zuweisen dürften.
Die olbianischen Dekrete sind nicht 80 kleinlicll, lyrisch

und verquer wie die der amorginischen Spiessbürger sie stam­
men ja aus einem bedeutenden, fortwährend im ernsteu Kampf
um seine Existenz auf sieh a.llein angewiesenen Gemeinwesen; ­
so wird auch die Tröstung und Ermahnung der Hinterbliebenen
der geehrten Todten nicht ausdrücklich aufgeführt; 80 sind auch
die Geehrten wirklich einigermassen hervorragende politische Per­
llönlichkeiten und niemals Frauen (die in Amorgos so reichlich
vertreten sind): dennoch werden wir überall an Amorgos erinnert.
Wir begegnen denselben Entartungen des Praeskripts ll, denselben
hässlichen Anakoluthen, derselben ganz und gar unlapidaren!
schwülstigen Rhetorik, Floskeln wie (er .ward den Eltern wie dem
Va.terIande von dem alles überwindenden Schicksale erbarmungslos
entrissen' 3, hoffnungsvoller Jüngling>4 und <deshalb hat auch
da.s über den Todesfall und sein Ableben in tiefe Trauer ver­
senkte Vaterland beschlossen, durch Lobsprüche und die gezie­
mImden Anerkennungen die Härte des Sohioksalsschlags zu mil-

J Jetzt inLatysohev's Insor. ant. or. sept.Pont.Eux. In. 21-39
zusammengestellt; die wiohtigsten, weil am besten erhaltenen Stüoke
sind n.21. 22. 24-27. Ueber ihre Zeit vgL Latysohev zu 21. 22. 24.

11 VgI. oben S. 440 Anm. 2, Latysohev zn n.21. 22, auoh 8wo­
boda, Gr. Volksbesohl. 8.133.

8 n. 26 Z. 7 f. 0'll'0 'lI'lxv'w: VEIKlll/l€\lfJf; (bemerke das monströse Me­
dium I) d/lap/l€vfJf; €'lI'u1Tdal1e; d<PYJP'lI'd'f'1Kai ,.Wv TOV€lllV Kai Tf\f; 'lI'U,.p{­
boe; dVf!AEWf; - vgl. n.27 Z.6f. n.22 Z.81. n.25 Z.10 0'll'0 1'00 ßa<1Kd­
vou ba{/1ovof; d<pllpe911, O'll'O 1'00 d'll'apllITilToU bcd/lovoe; d<pTJp'lI'd'fTJ, 0'll'0
1'00 ßa<1l<dvou [KaI d'll'apal'l"ftTJou KaI 'lI'dVTa VEtKIÜV'TOf; TTAOUT€[llle; d.J.­
In einer der duroh ihren vulgären Charakter interessanten ohristlichen
Grabinschriften Isauriens BCH. VII S. 239 n. 25 heisst es poetisirend
ßdaKavOe; b€ TI<; d<pilp'lI'a<1EV ET ßpOTWV (Lücke). Der Hrsg. bemerkt,
der Todte soi 'als Opfer irgend einer IntriA'Ue oder Gewaltthat' ums
Leben gekommen. Es fehlt nichts als balfllllv, das naoh den beiden
erhaltenen Buchstaben ~E zu urtheilen, li€/llllV wird geschrieben Re­
wesen sein.

4 n.26 Z.17 'lI'lxtba Eb{blllV KaAWV - vgl. Z. 6. n. 25 Z. 9.
n. 27 Z.4.
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dern '1, den gleichen geschwätzig~n Aufzählungen der guten Eigen­
schaften und Verdienste des Verstorbenen sowie der ihm zuer­
kannten Ehren, als Bekränzung mit goldenem Kranze, Yerkündi­
gung .derselben beim öffentlichen Leichenbegängniss, AUfstellung
des Beschlusses an bedeutender Stelle, • da.mit die ihn lesen zur
Nachahmung eines so geehrten Lebens angefeuert werden' 2 _

endlich auch ähnlicher Lüderlichkeit. der Steinmetzen.
Sind diese interessanten Inschriften· Originale, d. h. sind

die sie tragende Steine etwa die Stelen selbst, welche in n. 17
(Z. 31f.),21 (Z. 36 r.), 22(Z. 41f.), 24 (Z. 27)8, 25, 26 aus­
drücklich verordnet werden? Nein, sämmtliche Steine werden
als Marmorplatten bezeichnet, deren Inschriften von mehr oder
wenigel' deutlich und elegant architektonische Motive darstellenden
Rahmen eingeschlossen werden. Bei n. 22 und 24 ist es kla,l',
dass eine Tempelfront o. dg1. angedeutet werden sollte. n. 24
ist am elegantesten bearbeitet: rechts und links als Rahmen je
eine korinthische.Säule in Relief, auf welchen das Giebelfeld ruht.
Dieses scheint leer gelassen worden zu sein, doch befindet sich
unter ihm ein Relief, Reiter zu Pferd und nackten Knaben 11.18

Pferdehalter darstellend. Dagegen ist bei n. 22 das l!'eld des mit
Akroterien verzierten Giebels durcll eine Schale und andere Or­
namente in Relief· a.usgeftiHt; ein dem Fries entsprechender Streif
darunter trägt in 4: Reihen ein Verzeichnis8 von Städten 4.

Wenn wir naoh solchen äusseren Umständen schon geneigt

1 n. 21 Z. 29 f. biO oft btl TOUTOII; fi TE 'lrCl.Tpll; xaAE'lrllll; €v€v~aaa

TJiv €'Ir' Cl.OTlp I1U/.Hpopav l(al 'T'l'tv J.I€TaAAlXyftV '1'00 Plou papuv0J.l€Vll ElIJll­
tpfl1Cl.TO Emdvotl; l(al '1'1111; 'lrPE'lrOUI11111; J.lCl.pTupfllll; 'lraplllopfjl1Cl1 '1'0 E'Ir' aOTlp
l1u/.mTWJ.lll - vgl. n. 22 Z. 32 f.

11 So in n. 21 und ganz ähnlich in n. 22, welche heiden (ganz er­
haltenen) Mnsterstiicke um die Weude des 2. und 3. Jhd. entstanden
sind. Es mag erwähnt werden, dass in n.22 Z.40 ausdrücklich er­
wähnt wird, dass der Geehrte das Geld für seine Statue selbst ausge­
worfen hatte.

8 Latyscllev ergänzt hier zweifelnd: avetn9fj(vlll öl nOToO Kai
ell(ova bO'lrAov? ev TllIJ! em<111J.lOTd]'rw Tf\l; 'lroA[EWl; TO'lrW usw. Es ist,
besonders nach n. 25 und 26 wohl sicher aVCl.T€9f\vai TE '1'0 IIJfJtpt<1f.1Cl. ev
l1'ti)All AEUKOA{ew EV TU! USW.

<I Die n. 22 und 24 ähneln in Bezug auf ihre arohitektonische
Verzieru~g auffallend der fast genau gleichzeitigen Urkunde (vom J.2HI
n. eh.) des lydischen Philadelpheia, welche ich WochenschI'. f. let Phil.
1891 n. 45 Sp. 1242 beschrieben habe.
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sein werden, diese künstlel'iscll bearbeiteten Platten zu Grabmo­
numenten in Beziehung zu bringen, so scheint diese Annahme durch
die Subskription von n. 21 ZwpO'avo<; NEtKl1PUTOU TO \j.lJlq>tO'lla
&V€O'TllO'E KapZ:oul:w 'ATTUAOU Il v fJ 1111 <; XUptv, ausdrücklich
bestätigt zu werden. So reihen sich die Dekrete von Olbia also
auch in dieser Beziehung denen von Amorgos (und den karischen)
als Seitenstücke an. Es verdient schliesslich noch erwähnt zu
werden, dass die Eleganz und der verhältnissmässig grosse Luxus
dieser Monumente (auch die Schrift ist, wenn auch öfters mit
groben Fehlern, so doch meistens sorgfältig und tief eingegraben)
in auffallendem Widerspruche zu dem traurigen Verfall der Stadt
steht, welchen die werthvolle, freilich mehr als 100 Jahre ältere
Borysthenische Rede des Dio Chrysostomos ausmalt.

Das interessanteste Stück iIi der Reihe der Dekrete von
Olbia ist für uns n. 22: hier sind nämlich über dem eigentlichen
Dekret in einem besonders abgegrenzten Raume (s.o.) unter der
Ueberschrift "OO'(Xl TIOAE1<; ~O'TEq>uvwO'av 8EOKA€a LaTupou Xpu·
0'€0l<; O'TEq>UVOlCj; in 6 je 3 Zeilen tiefen Columnen 19 Städte auf­
geführt. Dieselben sind an den Küsten der Propontis und des
Bosporos, an der S.- und W.-Küste des Pontos Euxeinos und auf
dem taurischen Chersonnes gelegen; den Reigen eröffnet wie billig
Olbia selbst. Der Verstorbene war Bürgermeister und so allge­
mein beliebt gewesen, WO'TE Erd TOUT01Cj; TOUCj; TIOAElm<; Kat TOUCj;
t€VOU<; ., • AEAUTI~O'eat &tlwO'al TE TfJV TE ßOUAftV Kat TOV bflllOV
Kai Ta<; TI 6 A€ 1<;, wv ~ TI E() iJ Ilou v 01 Elf v 01, O'TEq>aVWe~val

usw. 1• Die Reihenfolge der Städte ist eine geographisch 80 wenig

1 Bei dieser Gelegenheit mag einer verwandten Inschrift wohl
noch des· 2. J ahrhds. n. eh. aus der Troas, welche leider nur nach .einer
unzulänglichen Abschrift von Franz in den Ann. delI' Inst. 1842 S.144
veröffentlicht und bei Le Bas·Wadd. n.1745 (auch Kaibel Epigr. n.335)
wiederholt worden ist, Erwähnung gethan werden. Ueber einem später
weggemeisselten Relief, unter welchem eine umfängliche metrische Grab­
schrift, sind in 2 Reihen 11 Kränze mit den nur theilweise erhaltenen
Namen von Dörfern der Troas, 6 X(i)po~ 6 MOTTIUVWV 6 X(i)po~ 6 Bai­
(j'l"EaVWV usw., eingemelsselt. Das Epigramm erzä.hlt, dass ein von fern
hergezogener Jüngling bei festlichem Wettrennen durch Sturz vom
Pferd. ums Leben kam und vou der versammelten Volksmenge bestattet
ward. - Ort der 1l"avfrfUpl~ und des Unglücks wird der an erster Stelle
genannte X(i)po~ 6 MOTTUIVWV gewesen sein; die Festgenossen' gehörten
den 11 Ortschaften an, welche so menschenfreundlich und echt grie­
chisoh den verunglückten Fremdling würdig zu bestatten beschlossen.
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gBordnBte - ich verweise besonders auf 001. 3, 5 und 6 - dass die
, (schon von den ä.lteren Herausgebern geä.usserte und von LatysohBv
mit Unrecht beschränkte) Annahme, sie entspreche der Zeit des
Eingeh'ens l1er einzelnen Beschlüsse in Olbia, sehr wahrscheinlich ist.

Die Aehnlichkeit dieser Urkunde mit unserBm Bruchstücke
von Antiocheia a. M. springt in die Augen: beide sind 8ammel­
Urkunden (S.9. S.424f.), beide gehören der 8pecies desljJfJq>IO),m.
1Tapallu811TIK6v an. Auch in Bezug auf die Anordnung dBr am
Beschluss bethBi1igtBn 8tädte vergleicht man heide Inschriften
mit NutzBn 1.

Noch zu einBr BBobachtung gibt uns die stattliche ReihB
der olbianisohen Trostdekrete Anlass, betreffs der Entwioklung
des Trostdekrets aus dem gewöhnliohen Ehrendekret. In der
auch hist.orisch wichtigen Inschrift n. 17 a. 0., weIohe nach allen
Anzeiohen (s. Latyscbev's Oomm.) nooh dem 1. Jahrh. v. Oh.,
vielleioht noch der ersten Hälfte desselben angehört, handelt es
sich um einBn aUllgezeichnBten Bürger der Stadt, welcher in der
Vertheidigung des Vaterlands gegen die Barbaren gefallen war.
Ihm werden hohe Ehren zuerkannt, als feierliche Einholung
seines Leiohnams in die 8tadt, Schliessung der Kaufläden, öffeut­
liohes Begräbnis!!, bei dem alle Bürger in Trauerkleidung folgen,
Bekränzung des Todten mit goldenem Kranze beim Leiohenbe­
gängniss, Reiterstatue mit Inschrift, jährliche Erneuerung der Be­
kränzung in öffentlioher Versammlung und bei Festspielen ,unter
Verlesung der Aufschrift des Standbilds durch den Herold.

Für unseren ZW60k ist di6se Urkunde von grosser Wich­
tigkeit: sie zeigt uns, wie das oben 8.436 ff. besprochene und ins
frühe 1. Jahrh. v. Oh. datirte D6kr6t von 8ynna.da den 6rsten
Ansatz zur Entwickelung des Trostdekrets aus dem einfacben
Ebrendekret für einen Verstorbenen. Wir finden hier bereits die
Neigung zu ausführlioher und wirkungsvoller Da.rstellung (wel­
ch6r allerdings der spätere barbarische 80hwulst noch fr6md ist);
wir finden schon die uns theilweise so modern gemuthenden B6­
stimmungen über die der Leiohe zu erweisenden Ehren 2.

Das besagte auch eine nur in geringen Resten erhaltene einzeilige No­
tiz über dem Epigramm als eine Art Praeskript.

1 Ueber die Lage der im Bruchstück von,Antiocheia aufgefdhrten
Städte sowie ihre Anordnung im Verzeichniss s. meine Ausführungen
Athen. Mittb. 1894 S. WH, 126f.

II Beschliessung allgemeiner Nachfolge beim Leicbenbegingniss
.Rhein. Mus. f. l'lillol. N. 11'. XLIX. 29
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Besonders aber erinnern uns zwei Einzelheiten an die oben
betrachteten Trostdekrete : 1) die Phraseologie der vom begrün­
denden Theile des Dekrets zum eigentlichen Dekret überführenden
Formel Z. 20 f. [WO"TE Erri TOUTOlc; 0 bflfJ.o]c;, ai ep v t b10 V <r U fJ."
epopQV eEaO"afJ.EVO~, Tfl~ rroXEw~ arroßEßA~fJ.ev~~

araeöv [rrOAetT~V, xaAErrWe; fJ.e]v flVETKEV TO rreveoe;
aUToO hut T~V XPllO"ToTllTa, ErraXeWC; be but T~[V TOO eavaTou
WfJ.OTllTa od. dgl.· bebox]8al usW.; 2) die Hereinziehung der Hin­
terbliebenen in die Angelegenheit. Es wird nämlich bestimmt,
dass sie den Ort sowohl für die Statue als für die Ehren-Stele
des Verstorbenen zu wählen haben (EV qJ <Xv TorrttJ 01. rrpo<rf)Kov­
TEe; aUTOO ßOUAWVTal Z.26 und 32).

Ein ganz ähnlicher Fall liegt uns in einem etwa 100 Jahre
älteren 1 Ehrendekret des karischen Alabanda (BOR. X S. 299 ff.)
vor, dessen Vergleichllng so nützlich ist, dass wir gegen das in
dieser Abhandlung sonst befolgte Princip hier einmal eine ört­
liche Abschweifung machen dürfen. Ein Bürger, dessen Namen
nicht erhalten ist, hat seiner Vaterstadt in stürmischen und po­
litischsehr schwierigen Zeitläuften bedeutende Dienste geleistet
nnd ist während einer wichtigen Gesandtschaft gestorben: das
alles erfahren wir aus einem ausserordentlich weit, fast bis zu
einer Lebensbeschreibung der zu ehrenden Person ausgesponnenen
Vordersatze (- Z.34). Die Stadt hält es - schon um zur Nach­
eiferung anzuspornen - für ihre Pllicht, dem Verstorbenen" ihre
Dankbarkeit zu erzeigen, weshalb sie Bekränzung seines (ihm noch
bei Lebzeiten gesetzten) Standbilds und jährlich zu wiederholende
'verkündigung dieser Auszeichnung beschliesst.

In Bezug auf ihre Ausbildung steht diese Urkunde :durch­
aus in richtigem Verhältniss zu der olbianischen, womit wir sle
vergleichen: Ton und Stil sind im Allgemeinen dieselben, der in
jenem festgestellte Ansatz zur Herausbildung der den späteren

findet sich auch im Bruchstücke eines leider zeitlich unbestimmbaren
messenischen Ehrendekrets anlässlich des Todes eines jungen Mannes
aus guter Familie, BCH. V S. 154, wo es Z. 7f. heisst: (ÖIU öl'j 1rUV'l"U
TaOTa .. llloEev ...) n:uvTae; TOUe; Tav n:6AlV KUTOIKOUVTUe; .... [O"uveA­
Ge'tv Me' lI/-l]IAOV Kai un:UVt"ooal ln:l TUV lKKO/-lIMv athoO usw. Die an-

"gedeutete Ergänzung, welche ich vorgenommen ha.be, wird der Wahr­
heit wenigstens nahe kommen.

t Die Herausg. machen es a. O. S. 305 wahrscheinlich, dass die
Urkunde zur Zeit des syrischen Krieges (192-189) verfasst wurde.
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Trostdekreten eigenthümIiohen bUrgerlichen Sentimentalität aber
fehlt noch ganz.

.Aber es ist uns in Olbia vergönnt, zeitlich' noch höber anf­
wärts steigen zn können. Ein gliicklicher Zufall hat auf der
einst zu Olbia gehörigen Insel Lenke im Pontos Euxeinos (jetzt
4llbovfiO'I, türk. Ilan Adassi genannt) das Bruohstück eines De~

krets jener Stadt erhalten, welohes nach Schrift wie Stil späte­
stens im frühen 3. Jabrhunderts V. eh. verfasst, zu den ältesten
Beispielen des Ehrendekrets für eine verstorbene Person gehört,
Latyschev n. 171 1. ,Ein um die Stadt boch verdienter Mann ist
von dieser noch lebend durch ein Geschenk, naoh seinem Tode
aber zunächst durch Begräbniss anf Staatskosten (lßaljlEV
blll.IOO'(q) geehrt worden. Dies wird im begründenden Vorder­
satz der Urkunde kurz und bündig berichtet; der Naohsatz ent­
hält den neuerlichen Be80hluss, dem Verstorbenen auch eine Stl\­
tue zu setzen, welohe seine Thaten der Naohwelt überliefern und
zugleioh den Hellenen kund tbun soll, dass Olbia seine heilige
Inselhoohhält uud seinen verdienten Bürgern sowobl zu ihren
Lebzeiten als naoh ihrem Ableben sich dankba.r erweist.

Wabrha.ft lehrreioh ist der weite Abstand dieser Urkunde
von den oben besproohenen niichstältesten Stücken. Hier "püren
wir noch, althelleniscben Hauch : Worte knapp, aber kräftig, Ehren
sparsam, aber bedeutsam dort, etwa. 150-200 Ja.hre später,
schon der neue Geist, redselig, zu effektvoller, augenfälliger Be­
tbätigung seiner Triebe neigend.

Wir wenden uns endlich dem Boden der eigentlichen Hellas
zu. Bei einer Durchmusterung der steinernen Archive des freien
Ath en in der schier endlosen Reihe von Ehrendekreten unsere
Species nicbt zu finden wird uns nicht überraschen: der Staat
hat wichtigere Aufgaben als den Tröster bei Todesfli.llen alltäg_
lioher Al·t zu spielen, und bei schweren staaterschütternden Schiek­
salssohlägen trat das Institut des eTflTliQ>1o<; von Staatswegen in
Kraft!!. [oh finde in Atben selbst überhaupt nur eine Urkunde,

1 Egger's fast gleiohzeitige, gänzlioh verunglückte Beha.ndlung
dieser Inschrift im BOH. IX 8.376ff. erwähne ich nur, um vor ihr zu
w~rnen. La.tyschev selbst hat diesell>e verwundert abgelehnt, aber an
einem leider sehr Wenigen zugängliohen Orte, in seinem russisoh ge"
5chriebenen Buohe über Gesohiohte und Verfassung der Stadt Olbia
(Petersburg 1887) S. 52 f.

S Der vierte und letzte Theil des AOyoC; brl'ta<ploc;; war nach den
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welche der in Rede stehenden Speoies zwa.r nicht angehört, aber
doch nahe 'verwandt ist, da.s um die Mitte des 2. Jahrh. n. Ch.
verfa.sste Ehrendekret CIA. III 2 1• Hier wird beschlossen, die
Erlaubniss zu ertheilen, dass einem biederen Jüngling aus alt­
angesehener Familie, der verstorben (rrpollo[pWc.; T€9Vl1KEV Z. 10),
eine Ehrenstatue auf der Burg gesetzt werde, (damit die Huma­
nität - so wage ioh das unübersetzbare cptAav9pwrr{a hier wie­
derzugeben - der Stadt allmänniglioh bekannt werde'.

Damit sind wir wieder in das Zeita.lter versetzt, welches
uns bisher meistens besohäftigt hat. Dass aber das tp~cptalla rra­
pallu911TtKOV sohon wenigstens ein volles Jahrhundert früher in
Athen sowie im Pe I op 0 nn e s vollständig ausgebildet im Gebrauohe
war, lehrt uns ganz neuerdings eine Reihe von Urkunden aue

•dem epidauriechen Asklepios"Heiligthume, welohe zwisohen 66 und
68 n. Ch. verfasst worden sind 2.

Der Fall ist folgender. Titus Statilius Lamprias, der Spross
einer sehr vornehmen, aus Athen stammenden, aber in Epidaurus
ansässigen, auoh in Lakedämon und Argos mehrere Mitglieder
zählenden Familie 3 starb zu Epidauros in sehr jugendliohem Alter.
Die Kunde kommt naoh Athen, und hier fasst naoh einer Vorbe­
rathung des Areopags eine ordentliohe Volksversammlung den
glücklioher Weise völlig erhaltenen Besohluss (n.207), dem Ver­
storbenen auf der Burg, im Heiligthume von Eleusis (neben den
Bildsäulen seiner Ahnen) und im Asklepieion von Epidauros Sta­
tuen zn weihen, ferner aber eine Commission mit der Ueberbrin­
gung des Dekrets naoh Epidauros sowie mit der offiziellen Trö­
stung der dortigen - namentlich aufgeführten-Hinterbliebenen
zu betrauen, < damit so allmänniglioh Athens Gesinnung vor Augen

Vorsohriften der Rhetorik (wie sohon Plato ausführt) der Tröstung der
Hinterbliebenen zu widmen, und thatsächlioh entsprioht die Leiohenrede
des Hyp erides dieser Vorsohrift: s. meine Oonsolationum . • . historia
critica p. 7. 91.

1 Dieser Zeit weist Dittenberger a. O. das Dekret naoh sioheren
Anzeiohen, zu.

l! P. Cavvadias, Fouillell d'Epidaure I (äthenes 1893), S. 67 ff.
n.205-211. Die Datirung der Insohriften, welche als ganz gesiohert
zu betraohten ist, wird a. O. S.69 begründet. Ich bemerke, dass Gav­
vadiae' enkter Schluss eioh nur auf n.205-7 bezieht, dll!ls aber die
ganze Reihe n. 205-211 nach ihl'em äeussern wie naoh ihrem Inhalt
auf das Engste zusammengehören, Die Insohriften stehen auf Basen.

II Siehe n.207 Z.8-13; vgI. n.206 Z.3f.
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trete, welohe, wie sie überhaupt, bei keiner Gelegenheit gegen­
über biederen und ausgezeiohneten Männern in Hellas sich ver­
läugnet, besonders bei derlei Sohicksalsschlägen nicht. nnthätig
bleibt, sondern alle mögliche Ehre den Verstorbenen und Trost
den unglüokliohen Hinterbliebenen zu Thei} werden lässt'l.

In der Begründung des Beschlusses fällt nns anf, dass,
während der persönliohen Vorzüge des früh Verstorbenen (Z. 6
O'UllßlßllKEV _. , rrpo Ülpac; TEAEuTi\O'al) nur in einer Zeile (Z. 7)
in allgemeinen Ausdrüoken gedacht wird, die ausserordentliohe
Vornehmheit und Verbreitung seiner Familie in flinf Zeilen sehr
ausführlich dargelegt nnd schliess1ioh gar noch hinzugefügt wird,
da.ss der Todte auch der höchsten Ehre unter der Sonne, des
römisohen Bürgerreohts gewürdigt gewesen sei (Z. 8-14). Ueber
den Gesammtoharakter der Urkunde werden wir urtheilen, dass
sie in ihrer nioht recht lapida.ren Redseligkeit den Stempel des
greisen Griechenthums trägt, dass sie sich aber dnroh ihre duroh­
aus korrekte Fassnng ll und Sprache weit über die bisher behan­
delten Dekrete gleioher Art erhebt: sie ist eben in Athen,. und
noch im 1. Ja.hrh. n. Oh. verfasst.

Aber nicht nur den förmlichen Volksbeschluss der Athener
theilt uns die epidaurisohe Basis mit, sondern auoh den Vo r b e-

1 Z. 21 f. iva TOUTWV npafl'olJ€VWV tpa{vYjTlu tpav€pa naatv i)
MYjva{wv TVWI!Yj Kat €V I!Yjb€v\ Kl1lp({J €vAdnouaa npol;; TOU~ uyaeoue;;

Kai bb6EoUl;; TWV tv Tg 'EAMbl avbpwv !J.t)b' b TlXi.;; TOllXUTlXll;; aUlJtpo­
pate;; dIJEAOOaa, MAn TtlV TE buvaTllv Tll!ytV Tote; T€T€A€UTYjKOOl Kat napa­
l1u9lav Toit; i:Wl1l Ka\ !ITUXYjK0l11 napExollEvYj. Dazu vgl. ausser den
Eingangsworten dea oben behandelten Dekrets CIA. III 2 (Z. 7 f.) En€lbYi
mhpI0v tl1Tl Tg POUAf,j Tout; ano Tflt; 'EAAdbot; l1vbpat; Kai €U T€'fQVOTa<;
TE11!dv Ka\ i:wvrat; Kdv TOO P{OU !J.€Tal1TWl1lV auch' dessen Schlussworte
lInwt; liv TO\1TWV npaTI"OI!EVWV t'J Tile;; nOAEWt; tpv.av9pwma Toi.;; KaAo'i.;;
KaTa90i.;; TWV dvbpwv tmdpx OU(fI tpav€pn nal1l TElvYjTIU. Es verdient
Erwähnung, dass in dieaen Worten das Glied Toi.;; KaAoi.;; - ömipXO\lal
mit tplAav9pwma,niobt etwa mit nll.lJlv zu verbinden ist (oder zu 1.
umipxoul1a1); das lehrt die Vergleichung der entsprechenden Worte
der epidaurisohen Inschrift.

II Das Praeskript ist für eine nach andern von Swoboda a. O.
S. 190 ff. behandelte Frage der Gesohichte des athenisoben Staatsrechts
nioht unwichtig. Da.sselbe stellt sicb insofern zu dem unter. Augustus
verfassten Dekret CIA. III 1, als es den O'Tpa'tllYO';; hrl Ta önAa, wel­
cher in dem oben aufgeführten Dekret hadrianillcber Zeit CIA. lU 2
u. ö. als Antragsteller erscheint, nich t (oder: noch nicht?) kennt;
den Antrag stellt dieselbe Person, welche ihn vorher im Areopag ein­
gebracht hatte (n. 206).
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sohluu des Areopags - mit technischem, in der zu bespTe·
cbenden Urkunde ·selbst Z. 12 gebraucbten Ausdruck U'lT0llvlllla­
Tlcr/.USc; genannt, - und damit ein, soweit ich sehe, bisber bei­
spielloses Dokument 1 (n. 206). Uns interessirt dasselbe hier
hsofern, als es den später zum Volksbeschluss erhobenen Antrag
betreffs des verstorbenen Lamprias offenbar im erBten ganz flüch­
tigen, schlecht und völlig unlapidar stiJisirten Entwurfe enthält.
Man siebt, der Antragsteller l'edet im Kreise unter einander be­
kannter Leute, der Areopagiten, über eine als bekannt voraus­
gesetzte Sache ganz familär; vergisst er doch in den Eingangs­
WOl'ten €'lTI1AXaX6toc; €V 'EmbauP4J veavlou blacrl111oTliTou usw.
das Wichtigste, den Namen der in Rede stehenden Person zu
nennen! Höohst nachlässig und hässlioh eind zwei logisoh und
grammatisch auf versohiedenen Stufen stehende Gedankenglieder
einander beigeordnet (€'lTI1AAax6roc; €v 'EmhauPIV v€avlou ­
Kal lJp'lTacrlllvou) 2. Einigermassen lustig ist 6S nun zu beob­
achten, dass der Redner, während er offenbar bestrebt ist, seinem
Antrag eine mögliobst gedrängte FOl'm zu geben - das beweisen
die vielen participialen Einsohaobtelungen, als €'lTI1AA.ax6ro<;
fJp'lTaalllvou - alpealv Tr\V 'lTopeu911aolllvllv KaI. 'lTapallu911cro­
Illvl1v a - avbpuivmc; • . . ri}v e:rnTpalpi}v Exovrac; - u'lTollVll-

1 Die .,Formel 1«<6' 61T0l.lvYll.laTIGl!oV Tflt; €E 'Apeiou mirou ~ouAflo;;

o. ä. findet sich in attischen Weiheinschriften häufig, z. B. CIA. III 806
(wenig jünger als unsere Insohrift), wo s. Dittenberger.

11 •• TElI.lOG6EVYI':; •• ~AEEEV' €1TYlHaXlhoc; €v'E1Tlbauplp vEav[ou
blMYlI.l0Tli'tOU, EÖrEVd~ KEXPYlI.lEVOU €1Tl amio-Y1e;; Tfle;; 'EAMboe;; d1TO TE TlUV
1Tap' tl/J.iv €1T1lJlaV€o-'td-rUlV dvbplUV Kal d1TO TlUV bboEoTdTUlV €V TIJ 'H­
AlibI 1ToAEWV Kal l'}pnMIlEvou uno TOO ba[J..Iovoe;; am) ll€l[o-TUlv €An(bwv
usw. - Die Bedeutung von €1TYlAAaxo-roe;; (das nicht etwa aus /J.ETIJAAa­
XOTO':; verlesen ist) weiss ich nicht zu bestimmen. Dass das Wort €1TaA­
Aao-GEtv hier singulär in der Bedeutung von l.leTaAMo-o-€lV gebraucht
sei, balte ich für ausgeschlossen; denn vom Ableben der Person ist erst
im Folgenden die Rede (Kal tlP1TM/J.evou usw.) und dann kehrt das
Wort im lakedaimonischen Dekret, zwar in unbekanntem Zusammen­
hange, aber doch in einer die Bedeutung des Sterbens a.usschliessenden
Verbindung "Wieder: Z. 16 €1TaA AaXOTOe;; oöX W.:; Iblou.:; dAA' 0 (wohl
w[e;;). - Z.6 heisst es eAE116at a'lpeG1V Z.13 KClTEUT&6Y1 a'lpEl1te;;:
a.uch dies a'lpEtn.:; = 1'rpElJ~da ist, glaub jO]l, der Spraohe der Inschriften
fremd, wie es denn an den entsprechenden Stellen des Volksbesohlusses
auch Z. 19 eAEa6at 'l'r pElJ ~e fav und Z. 25 1t PElJ ~w; dpe9Y1crClv (d. 1.
l'jpe6T1lJaV st. f,)pe9Y1lJav) heiSllt.

s Pen llellenistischen Gehrllucb des Participium Futuri anstatt
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J!aTl(fJ!OV (fl1J!l1vaJ!EVOV .doch für eine pathetische Floskel
Raum hat: in den Worten Tjp1t'a(f~EVOU uno· TOU balJ!ovo<; a'lto
J!€Tl(fTWV EA'ltibwv €V Tfj npwTl;t TOU ßlOU Tj),lKlq. finden wir
alte Bekannte aus den früber durchmusterten Tröstungsdekreten
wieder.

Es ehrt den Geschmack der Athener, dass sie den Volks­
beschluss solcher landläufigen Verzierung lll~ben ledig sein lassen;
dass sie aber ausser dem Volksbeschlus8 auch den so brouillon­
artigen Vorbeschluss des Areopags, und zwar diesen an der be­
deutendsten .Stelle - unter der Weiheinschrift - auf ein öffent­
liches Monument setzten: das bezeichnet das gesteigerte Ansehen
der Behörde in jener Zeit1•

Dem verstorbenen Lamprias sind aber auch seitens der
andern Städte, in welchen seine vornehme und sicher sehr einiluss­
reiche Familie vertreten war, Ehren erwiesen worden: auf UDS

gekommen sind ausser der athenischen die drei Basen der ihm
von Lakedaimon, von Epidauros und von der (sicher epidanrischen)
Vereinigung der Asklepiasten geweihten Statuen. Die La k eda i·
monier haben, wie die Athener ihrer Weihinschrift (in weloher
bezeichnender Weise das Verwandtsehaftsverhältniss des Geehrten
zn den in Sparta ansässigen Gliedern der Familie bemerkt
wird) ihren umfiingliehen Volltsbesohluss hinzugerngt, weleher
trotz der vereinten Bemühungen Cavvadias' und Lolling's nur in
seiner zweiten Hälfte zu entziffern gewesen ist. Wir haben aber­
mals ein echtes, völlig ausgebildetes \Pllq)l(flla. Tt'apaJ!u9T\UK6v vor
uns. In seinem begründenden Theile wurde noch ausllihrlioher
als im athenisehen Dekret der weiten Verbreitung, des Alters
und der Vornehmheit der Familie!! des Verstorbenen (Z. 1-9)

eines Absichtssatzes hat neulich Radermaoher in diesem Museum S. 163 ff.
als ganz besondel'll bei Diodor beliebt nachgewiesen.

1 So ist diese Urkunde auel! mr die Frage der Machterweiterung
des Areopags ($I. Swoboda a. O. 8. 192f.), die wir hier nur streifen
können, bemerkenswerth. Die Weiheinschrift (n.205) 'H eE 'ApElo\)
TrarO\) ~O\)Xfj usw. stellt sich zu den zahlreichen attischen Basen-Auf­
sohriften, in denen der Areopag mit Rath und Volk zusammEln auftritt
(z.B. CU. III617-24. 642-4.649.763. 768. 769. 780). Es mag nooh
erwähnt werden, dass die thatsäch1ieh auf der Base befindliohe Weihe­
inschrift wörtlich der im Areopag-Beschluss vorgeschlagenen Fassung
(Z.10) entspricht und ziemlieh stark von dem im Volksbesehluss (Z.17).
bestimmten Wortlaut abweicht.

2 Bruchstücke wie ~Apyo<; '1'0 fT€plj€Wl;, 'HpaKMi<; Kai Avacxvbpo<;
(Z. 7f.) lassen auf Streifzüge in die beroische Vergangenheit schliessen.
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und viel beredter und wärmer als ebendort seiner körperliohen
und geistigen Vorzüge gedacht (Z. lOff.). Besohlossen wird 1)
die am Ort befindliohen - namentlioh aufgeführten Verwaudten
des Verstorbenen, Schwester, Schwager und Onkel, persönlioh
(KIlTa 'lTpoO'wrrov), 2) durch den (von einer Commission zu über­
bringenden) Volksbßschlu88 Gro~svater und Eltern des Todten zu
trösten, 3) diesen endlich duroh goldenen Kranz, ehernes Stand­
bild im Gymnasium 1, vergoldetes Brustbild auf dem Markte, im
Asklepiosheiligthum von Epidauros durch ehernes Stl.\.ndbild
und ferner auf dem dortigen Markte durch vergoldetes Brustbild
zu ehren.

Die behagliohe Redseligkeit dieses Dekrets steht in gutem
Verhältniss zu der erstaunlichen Fülle der besohlossenen Ehren,
aber in sonderbarem Widerspruoh zum spriohwörtlichen Rufe der
lakonischen Einsilbigkeit; als besonders auffallend mag hervor­
gehoben werden, dass die an ihrer Stelle (Z. 10) erträgliche
Phrase Tate; Tlie; \jlUXlie; ap€TalC;; örr€ppa~~wv TO TliC;; d~IKlac;;

~€TPOV bei der Erwähnung des Kranzes Z. 22 höchst unpassend
im Wesentlichen wiederholt wird: t'J1t€pßa~~ovTa TO Tli<;; aAIKla<;;
IlETPOV Tlj. TaU ß{OlJ KaAoK&TaGilj(. Auch für Anführung des den
Hinterbliebenen zu empfehlenden Trostgrundes hat das Dekret­
wie mehrere oben S. 440 ff. behandelte amorginische Besohlüsse­
Platz; es ist das menschlichste aller argurnenta consolatoria, das
auch von. den Philosophen nicht verschmähte und seit Menander's
Ta KOlva KOlVÜJ~ bEt <pep€lV O'UIJ1tTwIJaTCl in keiner Trostschrift
fehlende Wort Ta~ KOlvac;; arravrwv TuXa<; KalvIli<; IJETP~'iV. M­
rral<;; (Z. 21).

Es ist nicht zu bezweifeln, dass auch Argos, Epidauros und
die epidaurischen Asklepiasten ähnliche Beschlüsse gefasst haben;
indessen ist von der Bethätigung der ersten Stadt zufaUig über­
haupt nichts auf uns gekommen und die beiden letzteren haben
sich mit der Aufzeichnung einfacher Widmungen auf den Basen
der dem Verstorbenen von ihnen gesetzten Statuen· begnügt.

Der Vollständigkeit halber führe ich, bevor wir den Boden
Grieohenlands verlassen, noch zwei Zeugnisse für die in Rede
stehende Art von Ehren-Dekreten an. Eines ist in einer der
metrischen Inschriften eines thebanisohen Sarkophags enthalten

1 Z. 28 ElKOVa xablav 'lTE.l:tKdv, doch wohl im Gegensatz zu
«vbptt\t; ~<pt'lT'lTo" gemeint. Der Ausdruck scheint mir singulär zu sein.
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und gehört, wie der jetzt im QIGGS. 2;544 exakt wiedergege­
bene Schriftcharakter lehrt und schon von Kaibel ähnlich ver­
merkt worden ist (Epigr. 502), frühestens dem späten 3. Jabrb.
D. Cb. an. Es beisst dort· von den todten Nedymos v. Si.

6v ()i1llo~ XpuO'w O'TEcpavw [K60'1l110" e1T1 TE1]Il~V'

ßouX~ TalJT(}V €rcpaEe rc ap11 Y[0 p i 11 v 9avaT]Ot[0J I.

Das andere Zeugniss entbält die Weiheinscbrift einer noch
dem 2. Jabrh. angehörenden Herme des aus vornehmem Ge­
schlechte stammenden Epheben und römischen Ritters Zenon,
welche aufgestellt wurde, um

rcaTpo<; Kat Il11TPO<; 1:TpaT6"a<; rc IX pIX Il Ve10 v eiva12•

Es ergeben sich uns sicher zwei W11CP[O'J.,tllTa rcapllllu911T1Ka,
eines des Rathes und des Volkes von Theben, verbunden mit der
schlichtesten Ehre der Belrränzung, und ein atbenisches für die
Eltern eines vornehmen, früb verstorbenen Jünglings, welohes
dem oben behandelten, anlässlioh des Todes des vornehmen Ll'l.m­
prias gefassten VolkBbescblusses sehr ähnlich gewesen sein wird.

Wir haben zum Schluss nooh einen Blick in die römisohe
Welt zu werfen, um hier eine ebenso unvermuthete als will­
kommene Ergänzung des bis jetzt gewonnenen Bildes unserer
Gattung von Dekreten zu erhalten. Das kampanisohe Ne apo li s,
diese urgrieohisohe Stadt, welohe sich mitten in der römisohen
Welt stets als griechisohe Enklave gebalten bat, bietet uns in
den Urkunden OlG. 5836, 5838 und 5843 oder CIGSl. 758,
760 und 757 drei reoht eigentlioh so zu nennende Tröstungs­
Dekrete ; sie erscheinen, was sehr bezeichnend und natürlich
ist, im Gewande griechischer Sprache.; freilich sind sie. ganz und

1 Meine Ergänzungen weichen von denen Kamel'e uhd Ditten­
berger'a etwas ab: die übliohe Ergänzung 1TttpllT[0P{l1V ullo~o füllt die
im Oorpus angegebene Lüoke bei weitem niobt aus.

l! Kaibel, Epigr.951 CIA. III 768a. Wer die Herme aufgestellt
bat, wird nioht gesagt, was nicht beispiellos ist. Man kann an sich
sowohl an einen befreundeten Epheben wie an das Corps der Epheben
mit Zustimmung des Areopags: (~1Tt)1.JIllq>l(1tt/Jlvllr; 'I'i')r;~.' A. (k>u)Jlr;)
(oder auch an den Demos denken. An den letzteren denke ich aus dem
im Texte angedeuteten Grunde, trotz deli Fehlens einer Ueberschrift
wie l't mj).t<; oder 6 bi')/Jor; oder einer Notiz in der bekannten Form l't
t. 'A. pou).l') Kat UIlW.
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gar römisoh gefasst, d. h. Praeskripte wie Subskriptionen sind
die bekannten römisohen und der offizielle Stil ist rein lateinisoh.
Gliioklioher Weise sind die Insohriften sämmtlioh mit Sioherheit
zu datirell: sie gehören der zweiten Hälfte des 1. J ahrh. an 1.

Wir beginnen mit n. 760, deren drei eng zusammengehörige De­
krete genau in den Sommer des J. 71 D. Oh. datirt, also höoh­
stens 5 Jahre jünger als das oben (S.452ff.) behandelte athenisohe
Dekret zu Ehren des Lamprias sind. Sie betreffen die frühzeitig
verstorbene (repOI.lOlpOC;) vornehme Priesterin Tettia Casta. Im
ersten werden ihr eine Statue, ein vergoldeter Sohild, auf Staats­
kosten von ihren Verwandten zu besorgendes Leiohenbegängniss
und ein Platz für das Grabmal beschlossen; im zweiten werden
Belobigung und goldener Kranz, im dritten nähere Bestimmungen
über die Begräbniss-Stelle hinzugefügt. Die Brüder und der Gatte
der Verstorbenen vereinigten die drei Dekrete feierlioh auf einer
Marmorplatte, welohe dem von ihnen erriohteten Grabmal an­
gehörte 2.

Inhaltlioh entsprechen diese wie die übrigen oben genannten
Dekrete von Neapel denen der grieohisohen Welt so gut als in
der Phraseologie der Begründung: sowohl die Ehren als Wen­
dungen wie T~V TVWllllV clreavTwv oIlOAOTOUVT(XC; K01V~V €ival
AUrellV T~V repol101poV TETTiac; K6:O'rac; TEAEUTfjV - (Aufzählung
ihrer Verdienste) - T1lliiv avhpuxvTI usw. (760 I Z.7f.). Eine
stilistisch sonderbare Variation ist der Zusatz, weloher gelegent­
lioh der Erwähnung ger Hjnterbliebenen (die das Leiohenbegäng­
niss besorgen sollen) .gemaoht .wird: o\)C; huO'xepec; €<iTlV reapa­
lluSfj<i<X<iSal (Z. 10).

Im Aeussern weit weniger feierlioh, aber beredter in den

1 Sohon die älteren Herausgeber, auoh Franz, merkten an, dass
der Zeuge Poppaeus Severus in· n. 758 und 760 II, Luoius Pudena, Oor­
nelius Oelaus und Fulvius Probua in n. 757 und 760 II ersoheinen, wo­
durch die Dekrete sich als inuerhalb eines Mensohenalters verfaast er­
weisen.

2 • Tcilmla lllarmorea' notirt Kaibe!. Nach dieser Angabe setze
ioh sowohl n.760 als n.757. 758, deren Aeusseres in den mir zugäng­
lichee Publikationen nicht oharakterisirt wird, in Beziehung zu Grab­
monumenten. Ich bemerke dies, weil das so nahe verwandte lateinisohe
Dekret von Puteoli OlL. X 1784 auf einer (einst auf oder am Grabmal
befindlichen) Baais steht. Wir haben also in allen diesen Fällen wie
in Antiochia, Aphrodisias, Knidos, Amorgos und Olbia - mit monumen­
talen Grabinschriften zu thun.
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uns besonders angehenden BestaDdtheilen ist n. 758, welohe den
anlässlioh des Todes eiues jungen Mannes aus angesehener Bür­
gerfamilie Neapels gefassten Senatsbeschluss mittheiIt: rravT\ IlEiv
rrOAElTlJ cr uvax9Ecr 9a I bElV lrr\ T€KVOU TEAEUTfj, ,.ulAlcrTa bEi
'OKTaoui4' Karrpapi4' avbp\ aElOMT4" ßlOUVTl l1rl€tKWC; Kai aro­
pavollncraVTl cr€IlVWe;, arroßaAOVTt u\ov Karrpaptov VEWTEPOV,
IlEllapTuptlll€VOV uq>' ~IlWV l>la TE T~V TWV Tporrwv KocrlltOTIlTa
Kai bta TnV olloiav Tq, rraTpl E.1rlT€A€lJ8Eicrav aUTq, ayopavoillav'
rrapallu9€lcr8at ouv aUTov btlllocri~ Kai Mbocr8m Torrov Eie;
Kf)bEiav, 8v av ö rraTtlp aUToi) EAllTat.

Das ist ein gut grieohisches lJ.ITlq>tcrlla rrapallu8tlTlKOV; viel
römisoher ist der Charakter des wortkargen Dekrets n. 757; in.
welchem dem verstorbenen Sohne eines angesehenen Bürgers eine
(von den Hinterbliebenen auszuwählende) Gtabstelle und 20 Pfund
Weihrauoh für die Leiohenfeier ausgeworfen werden, nur mit dem
kurzen, nooh dazu echt römisch abgekürzten Zusatz am Ende:
EIe; rrapallu9(iav) YOV€wv. (Folgt die lateinisohe Dedikation der
,Eltern.)

Abgesehen vom Formellen erinnert uns besonders der
Ehren-Weihrauch daran, dass wir uns in der römischen Welt
befinden. Eben diese, allen grieohisohen Dekreten dieser Art
fl'emde Ehrenbezeugnng aber begegnet uns wieder in einer
jenen neapolitanisohen Inschriften nahe verwandten lateinischen
Grabinschrift von Puteolil. Dieselbe zerfällt wie die Seiten­
stüoke von Neapel in zwei, freilich äUBserHch schärfer getrennte
Theile, in die (hier nach römisoher Weise sehr ausführliche) D e­
d,ikation und das zu Ehren der Verstorbenen, einer vornehmen
Puteolanerin Zll Stande gekommene Dekret. In letzterem heisst
es nach dem den gestellten Antrag enthaltenden Vordersatz Z. 8r.:
optasse quidem singulos u.1~iver808r;rue nostrum in l~onorem Ourti
Orispini (des Gatten) .. , item Gam (des Vaters) •• Gaviae Mar­
cianae (der Verstorbenen) r. m. f. vivae potius honoris conferre
flUmn ad huius modi decretum prosili1'e mde soZacio viven tium
quaereremus: [8]e[t]2 ideo quod pet'tineat eiiam ad memoria,m

1 eIL. X 1784. Ich vel'danke ihre Kenutniss Kaibel, der a. O.
zu n.757 wegen des Weihrauches auf sie verweist. - Im Commentar
zu ihr verweist wiederum Mommsen für dieselbe Sa.ohe auf eine ver­
wandte Grabinsohrift N.-Italiens: OlL. V 337.

2 So sohreibe ioh für das EI des Steines, an Stelle dessen M. et
setzen oder aber das ci in Z. 13 streichen möcht.e.
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pueUo,e 'i:!JSiIU8 eohon.estandam, plo,eere lluic ordini funus publi~

cum ei decerni, ferner 10 Pfund WeijIranoh und Schenkung
der von den Hinterbliebenenauszusuohenden Plätze tur drei eben·
falls vom Antrag geforderte Statuen der Verstorbenen.

Also wiederum ein riohtiges decretum cOn8olatorium, freilich
von den grieohisohen Dekreten dnroh den strengeren Ton römi­
schen Lapidal'stils merklich abweichend. Der begründende Theil, .
weloher, dem Preise der zu ehrenden Person geweiht, in den von
uns betraohteten grieohischen Dekreten einen so breiten Raum
einnimmt, fehlt hier: indessen hat der Vater privatim in seiner
Dedikation die wortkarge offtcielle Urkunde redselig ergänzt.

•Nachdem er der verstorbenen Toohter gesellsohaftliohen Rang
ausführlich auseinander gesetzt ha.t, fahrt er Z. 10 fort: huic cum.
ob eximium pudorem et admirabilem castitatem inmatura et
acerba morte interceptae ,'es p. funus usw. , .• decrevisset,
M. Gavius Puteolanus pater kon(ore) decreti contentus 8'00 pequnia
posuit.

Wir sind mit unserer Umschau und zugleich mit unserer
Aufgabe fertig. Sollte uns trotz der aufgewendeten Aufmerksam­
keit ein oder das a.ndere Beispiel der behandelten Speoies grie·
emscher Dekrete entgangen sein, so wird man das mit der weiten,
heute kaum nooh ganz zu übersehenden Zerstreuung und der fast
täglichen Vermehrung der griechischen Inschriften entschuldigen;
einen neuen wesentlichen Zug kann ein neues Exemplar ange­
sichts der reichen, öfters bis zur Monstrosität überreichen Aus­
bildung der von uns gesammelten und betrachteten Exemplare
schwerlich bieten. Das wf}q)l(Y/la napaf,lU8fJTlKOV, eine Abart des
Ehrendekrets, kann nicht älter als das hellenistische Zeitalter sein
:.- dem altbellenischen Geiste ist es zuwider, private Angele­
genbeiten in das Liebt des öffentlichen Lebens zu ziehen; - ja,
es ist in seiner eigentlichen Ausbildung gewiss erst ein Erzeug­
niss des im römisoben Weltreiche wirklicher politisoher Betbäti­

,gung entzogenen, in kleinbürgerlichen Interessen aufgebenden grie­
chischen Geistes. Diese an sich nahe liegende und duroh das
bisher vorliegende Matel'ial bestätigte Anschauung wird duroh
etwa neu hinzukommendes kaum widerlegt werden.

Athen. K. Bureseh.




